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Das Arbeitsvermittlungsgesetz 
kennt drei Formen des Personal-
verleihs: die Temporärarbeit, die 
Leiharbeit und das gelegentliche 
Überlassen von Arbeitskräften an 
Dritte. Gemeinsam ist diesen drei 
Formen, dass wir es immer mit 
einem Dreiecksverhältnis zu tun 
haben – zwischen Verleiher, Ent-
leiher (Einsatzbetrieb) und Ar-
beitnehmer. Grundsätzlich liegt 
ein Personalverleih vor, sobald 
der Verleiher das Weisungsrecht 
gegenüber dem Arbeitnehmer an 
den Einsatzbetrieb abtritt. Je 
nachdem wie das Zusammenspiel 
dieser drei Akteure stattfindet, 
liegt aber eine andere Form des 
Personalverleihs vor.

Personalverleih/Dienstleistung
Wenn die Mitarbeitenden eines 

Unternehmens in einem anderen 
Betrieb zum Einsatz kommen, ist 
nicht à priori klar, ob es sich dabei 
um eine normale Dienstleistung 
(einfacher Auftrag) oder schon 
um Personalverleih handelt. Um 
dies zu beantworten, muss man 
sich mit den folgenden Fragen be-
fassen: Ist der Arbeitnehmer im 
Betrieb des Entleihers tätig, führt 
die Arbeit mit Werkzeugen, Mate-
rial oder Geräten des Einsatzbe-
triebs aus und wird dort wie die 
eigenen Arbeitnehmer integriert? 
Besteht eine direkte und umfas-
sende Weisungsbefugnis des Ein-
satzbetriebs? 

Liegt das wirtschaftliche Risi-
ko beim Einsatzbetrieb, zum Bei-
spiel bei Ausfall oder mangelhaf-
ter Arbeitsleistung? Haftet der 
Verleiher gegenüber dem Ein-
satzbetrieb nicht für eine ordent-
liche Arbeitsleistung? Wenn die-
se Fragen mit Ja beantwortet 
werden, liegt ein Personalverleih 
vor. Gewerbsmässig ist der Per-
sonalverleih dann, wenn der Per-
sonalverleiher regelmässig Mit-
arbeitende mit der Absicht ver-
leiht, damit Gewinn zu erzielen, 
oder wenn mit der Verleihtätig-
keit ein jährlicher Umsatz von 

mindestens 100 000 Franken er-
zielt wird. 

Bewilligung nötig oder nicht? 
Beim gelegentlichen Überlas-

sen wird ein Arbeitnehmer nur 
ausnahmsweise überlassen. Der 
Arbeitgeber bleibt gegenüber dem 
Arbeitnehmer weisungsbefugt 
und die Dauer des Arbeitsvertrags 
ist unabhängig von der Dauer des 
Einsatzes. In diesem Fall ist keine 
Bewilligung nötig. Anders sieht es 
bei der Leiharbeit und bei der 
Temporärarbeit aus. Bei der Tem-
porärarbeit ist der Einsatz auf ei-
nen einzigen Einsatzbetrieb be-
schränkt und die Vertragsdauer 
ist abhängig von der Einsatzdauer. 
Die Temporärarbeit ist bewilli-
gungspflichtig. Bei der Leiharbeit 
wird der Arbeitnehmer zum Ein-
satz mit unbefristeter Dauer in 
mehreren Einsatzbetrieben über-
lassen. Dabei ist die Vertragsdauer 
unabhängig vom jeweiligen Ein-
zeleinsatz. Auch für die Leiharbeit 
wird eine Bewilligung benötigt.

Mindestinhalt für Arbeitsvertrag
In der Regel werden zwischen 

dem Personalverleiher (Arbeitge-
ber) und dem Arbeitnehmer zwei 

formelle Verträge abgeschlossen: 
ein Rahmenvertrag, der die gene-
rellen Arbeitsbedingungen defi-
niert, beispielsweise allgemeine 
Pflichten oder Absenzen, sowie 
der zeitlich befristete Einsatzver-
trag für die konkrete Tätigkeit 
beim fremden Betrieb. Das Gesetz 
schreibt den folgenden Mindestin-
halt vor: Art der zu leistenden Ar-
beit, Arbeitsort sowie Beginn des 
Einsatzes, Dauer des Einsatzes 
oder Kündigungsfrist, Arbeitszei-
ten, Lohn, allfällige Spesen und 
Zulagen sowie die Abzüge für die 
Sozialversicherung, Leistungen 
bei Überstunden, Krankheit, Mut-
terschaft, Unfall, Militärdienst 
und Ferien, Termine für Auszah-
lung des Lohns, Zulagen und übri-
gen Leistungen. Wird der Arbeits-
vertrag nicht schriftlich abge-
schlossen, kann das zum Entzug 
der Betriebsbewilligung oder zu 
einer Busse führen.

Verleihvertrag
Auch der Verleihvertrag muss 

schriftlich abgeschlossen werden, 
sonst kann die Betriebsbewilli-
gung entzogen werden oder es 
droht eine Busse. Im Verleihver-
trag müssen enthalten sein: Adres-

se des Verleihers, Adresse der Be-
willigungsbehörde (sofern bewilli-
gungspflichtig), berufliche Quali- 
fikationen des Arbeitnehmers und 
die Art der Arbeit, Arbeitsort und 
der Beginn des Einsatzes, Dauer 
des Einsatzes oder die Kündi-
gungsfristen, für den Arbeitneh-
mer geltende Arbeitszeiten, Kosten 
des Verleihs, einschliesslich aller 
Sozialleistungen, Zulagen, Spesen 
und Nebenleistungen.

Die Vorschriften und Spezial-
regelungen rund um den Perso-
nalverleih sind zahlreich und 
komplex. Sobald ein Betrieb ein-
zelne Mitarbeitende an andere 
Einsatzbetriebe ausleiht, emp-
fiehlt es sich, eine Fachperson bei-
zuziehen, um unliebsame Überra-
schungen zu vermeiden und die 
Zusammenarbeit zwischen Verlei-
her, Entleiher (Einsatzbetrieb) 
und Arbeitnehmer klar zu regeln. 

Personalverleih – Details sind wichtig
Die COVID-19-Pandemie hat einige Branchen unerwartet mit Arbeit überhäuft. Dadurch wurden vermehrt 

Arbeitskräfte «ausgeliehen». Und schon steht die auf den ersten Blick harmlose Frage im Vordergrund:  
«Wer ist mein Arbeitgeber?» Dabei sind Vorschriften mit teilweise weitreichenden Konsequenzen zu beachten.
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